
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Stephan Brandner, Dr. Dirk Spaniel, Joana Cotar, René 
Bochmann, Dirk Brandes, Thomas Ehrhorn, Nicole Höchst, Leif-Erik Holm, Jörn 
König, Dr. Rainer Kraft, Barbara Lenk, Mike Moncsek, Eugen Schmidt, Beatrix 
von Storch, Wolfgang Wiehle und der Fraktion der AfD

Feueralarm im Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Neben erneuten Blockaden von Autobahnausfahrten sollen Mitglieder der 
Gruppe „Letzte Generation“ am Vormittag des 10. Oktober 2022 einen Feuer-
alarm im Deutschen Bundestag sowie im Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr (BMDV) ausgelöst haben (vgl. http://www.scharf-links.de/42.0.html?
&tx_ttnews[pS]=1380578400&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&t
x_ttnews[tt_news]=81032&tx_ttnews[backPid]=108&cHash=78aa6d8100).

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Ist es nach Kenntnis der Bundesregierung zutreffend, dass am Morgen des 

10. Oktober 2022 ein Feueralarm im Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr ausgelöst wurde, ohne dass es hierfür einen Grund gab, und wenn 
ja, welche Auswirkungen hatte dieser Falschalarm auf die Mitarbeiter die-
ses Dienstgebäudes und nach Kenntnis der Bundesregierung auf die alar-
mierte Feuerwehr?

2. Kann die Bundesregierung die Selbstbezichtigung durch Mitglieder der 
Gruppe „Letzte Generation“, durch die der Falschalarm ausgelöst worden 
sein soll, auf Grundlage des derzeitigen Erkenntnisstands bestätigen (vgl. 
Vorbemerkung der Fragesteller)?

3. Wenn die Frage 2 bejaht wurde, liegen der Bundesregierung Erkenntnisse 
darüber vor, wie die für den Falschalarm mutmaßlich verantwortlichen Per-
sonen in das Bundesministerium gelangen konnten, und wenn ja, welche?

4. Wenn die Frage 1 bejaht wurde, zog die Bundesregierung Konsequenzen 
aus der ungehinderten Auslösung eines Falschalarms möglicherweise durch 
Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ in einem Dienstgebäude der 
Bundesregierung, insbesondere, um Wiederholungstaten zu verhindern, und 
wenn ja, welche sind dies?

5. Wenn die Frage 1 bejaht wurde, gibt es aus Sicht der Bundesregierung An-
lass für strafrechtliche Konsequenzen, und wer trägt die Kosten für das 
Ausrücken der Feuerwehr als Resultat des Falschalarms?

Berlin, den 24. Oktober 2022

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion
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